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Hartz IV-Leistungen bei mehrtägigen Klassenfahrten
(KMS vom 21.01.08 Nr. III.6 – 5 S 4432 – 6.000 517)

Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen hat Folgendes mitgeteilt:

Die Antragstellung auf die Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten hat vor Antritt der Fahrt und zugleich vor Begleichung der Teilnahmekosten an die Schule zu erfolgen. Den Betroffenen wird empfohlen, den Antrag beim zuständigen SGB II-Leistungsträger bereits nach Kenntnis von der Klassenfahrt, spätestens unverzüglich nach Kenntnis der Höhe der Teilnahmekosten zu stellen.

Zu den zu übernehmenden Kosten der Klassenfahrten gehören beispielsweise die Fahrtkosten, die Unterbringungs- und Verpflegungskosten, die Eintrittsgelder für den Besuch von Veranstaltungen, Museen, Ausstellungen etc. Die Frage, ob Eintrittsgelder etc. zusammen mit der Teilnehmergebühr oder erst vor Ort im Rahmen der Durchführung der Klassenfahrt eingesammelt werden, ist ohne Bedeutung.
Zuständige SGB II-Leistungsträger sind die Arbeitsgemeinschaften, die Optionskommunen (Städte Schweinfurt und Erlangen, Landkreise Würzburg und Miesbach) bzw. bei getrennter Trägerschaft die Kommunen (Landkreis München, Stadt Passau, Stadt Straubing, Landkreis Straubing-Bogen).

Rückfragen richten Sie bitte direkt an die angegebenen SGB II-Leistungsträger bzw. an das Baye5rische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen. 
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